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Benützungsgebührenreglement der Gemeinde Jenaz

1. Für sportliche oder kulturelle Zwecke:



a) einmalige Benützung von Räumlichkeiten
Gebühr pro Anlass (mit max. einer Freinacht und bis max. der Jahresgebühr)
Räumlichkeit
Schulzimmer
Fr.   20.00
Aula ohne Office
Fr.   50.00
Aula mit Office
Fr. 100.00
Foyer MZH
Fr.   25.00
Turnhalle mit Aussenanlagen
Fr. 100.00


b) Gebühr bei Anlässen mit Festwirtschaft

Bei Festwirtschaft oder Bewirtung irgendwelcher Art sind nebst der Benützungsgebühr der Räumlichkeiten folgende Abgaben zu entrichten:


- Abwartspauschale pro Anlass:

  Turnhalle
Fr. 100.-
  Foyer
Fr.   50.-
  Aula
Fr.   75.-

c) Dauerbenützung (während ca. 38 Wochen pro Jahr)


Die Vereine regeln Ausfälle wegen Anlässen untereinander selber.



Räumlichkeit (pro Abend 2 Std.)
Jahresgebühr
Schulzimmer

Fr. 100.00
Schiesskeller

Fr. 100.00
Aula (ohne Office)

Fr. 200.00
Turnhalle mit Aussenanlagen

Fr. 300.00

Anlässe und Dauerbenützungen zur Förderung der Jugend und Senioren (Kindersporttag, Jugendriegen, Altersturnen u.ä.) sowie solche mit rein sozialen Charakter (Suppentag, Adventsverkauf durch den Frauenverein u.ä.) müssen lediglich die Abwartspauschalen und keine Benützungsgebühren entrichten. 
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Auswärtige Benützer und Vereine,

die keinen oder nur einen geringen Bezug zur Gemeinde haben, bezahlen auf die obengenannten Gebühren einen Zuschlag von 50%. 

Regionale Vereine und Institutionen von denen Mitglieder unter anderem auch in der Dorfgemeinschaft leben (Jägerverein, Schützenverein, SAC usw. ) bezahlen die gleichen Gebühren wie einheimische Vereine.

Eine ausschliessliche Trägerschaft eines einheimischen Vereins für Anlässe irgendwelcher Art ist ausgeschlossen. Bei einer ausschliesslichen Trägerschaft eines einheimischen Vereins gilt dieser als auswärtig.

„Auswärtige“ haben zusätzlich eine Abgabe von 5% (mind. Fr. 100.-) auf den erwirtschafteten Festwirtschaftsumsatz zu bezahlen. 

2. Benützung für rein kommerzielle Zwecke


Bei Benützung von Räumlichkeiten für rein kommerzielle Zwecke (keinen Bezug zur Dorfgemeinschaft, z.B. Firmenseminare, Generalversammlungen  von Firmen, Genossenschaften oder Ähnlichem) kann der Gemeindevorstand eine höhere Gebühr festlegen, sie hat jedoch mindestens dem Ansatz für auswärtige Benützer zu entsprechen.

3. Andere Benützungsgebühren


a) Geschirrmiete:

Die Gemeindeeinwohner der Gemeinde Jenaz können für Anlässe in der Gemeinde Geschirr der Mehrzweckhalle ausmieten. Gesuche sind rechtzeitig auf dem dafür vorhandenen Formular an den Gemeindevorstand zu richten.

Benützungsgebühr:

Grundgebühr:
Fr. 100.-

zuzüglich einer Einzelgebühr gemäss beilegender Liste.


b) Miete Multimediagerät:

Die Benützung der Multimediageräte hat unter Aufsicht oder allenfalls nach Instruktion eines vom Vorstand bezeichneten Verantwortlichen zu erfolgen.

Benützungsgebühr:
Fr. 50.- pro Tag


c) Andere Mobilien oder Geräte:

Der Vorstand kann Gesuche für die Ausmietung von anderen Geräten oder Mobilien bewilligen. Die Gebühren werden in diesen Fällen vom Vorstand festgelegt.

4. Allgemeine Bestimmungen

Sämtliche Gesuche für Benützungen oder Ausmietungen sind rechtzeitig an den Gemeindevorstand Jenaz zu stellen.

Der Gemeindevorstand kann  Ausnahmen bewilligen.

Dieses Reglement tritt mit dem Beschluss der Gemeindeversammlung vom 

30. April 2001 in Kraft
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